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Vorwort
Dieses Buch gewährleistet ein systematisches Fitnesstraining für den Unterricht, Klassenarbeiten 
und Teil 1 der Prüfung zum/-r Kaufmann/-frau für Büromanagement. Die Stoffinhalte und deren Rei-
henfolge entsprechen exakt dem Lehrplan für Baden-Württemberg. Die für Teil 1 der gestreckten Ab-
schlussprüfung relevanten Lernfelder 2, 3 und 4 werden zum besseren Verständnis um ein Grundlagen-
kapitel ergänzt. Mithilfe des Grundlagenkapitels wird eine Basis für die kaufmännischen und 
informationstechnischen Inhalte geschaffen.

Die Kapitel sind einheitlich aufgebaut und bestehen aus:

typische Fragestellungen 
zum Stoffgebiet

Aufgaben

sämtliche passende,  
kapitelzugehörige,

originalgetreue
 Prüfungsaufgaben

Prüfungsaufgaben

Stoffinhalte in Kurzform

Stofftelegramm

Einsatzmöglichkeiten:  • systematische Nachbearbeitung eines Stoffgebietes
•  eigenverantwortliche Kontrolle anhand der Übungsaufgaben 

in Kombination mit dem Lösungsbuch
•  gezielte Vorbereitung auf Klassenarbeit und Teil 1 der Ab-

schlussprüfung
• Übungsphasen während des Unterrichts
• Sammlung von Hausaufgaben

Ergänzt werden die Aufgaben durch Vorlagen und umfangreiche Anlagen in den Webcode-Mate-
rialien. Sollten Korrekturen notwendig sein, finden Sie diese ebenfalls dort.
Dem Leser1 wird empfohlen, die Aufgaben nicht nur „klassisch“ mit Papier und Bleistift zu lösen, 
sondern die Aufgaben auch unter Zuhilfenahme einer Tabellenkalkulation und einer Textverar-
beitung zu lösen. Die Bearbeitung der Aufgaben mithilfe gängiger Bürosoftware ist wesentlicher 
Bestandteil der Abschlussprüfung Teil 1. Für die Erstellung des Buches wurden hier Microsoft® 
Word® und Excel® verwendet, jedoch eignen sich auch andere gängige Textverarbeitungs- und 
Tabellenkalkulationsprogramme. 
Zusätzliches Material zu einzelnen Themen finden Sie auf www.westermann.de über die ISBN.
Die Autoren wünschen dem Leser eine effektive und systematische Unterrichtsnachbereitung 
und Prüfungsvorbereitung.
Das Lösungsbuch (Bestell-Nr. 15046) mit ausführlichen Antworten ist getrennt erhältlich. 
Zusätzlich ist folgender Titel erhältlich: 
Holzer Stofftelegramme
Stofftelegramme Kaufmann/-frau für Büromanagement Teil 2
Gestreckte Abschlussprüfung Teil 2
Kundenbeziehungsprozesse, Wirtschafts- und Sozialkunde
Bestell-Nr. 15055 

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und 
divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Grundlagenkapitel

1 Rechtsgrundlagen
1.1 Rechtsordnung

Stofftelegramm 

Die Rechtsordnung ist die Summe aller Rechtsvorschriften in einem Land. In Deutschland 
wird die Rechtsordnung auf der Basis des Grundgesetzes und der darauf aufbauenden 
 Gesetze, z. B. im BGB, geformt.

Völkerrecht EU-Recht
Verfassung (Grundgesetz)

Privatrecht Öffentliches Recht

allgemeines Privatrecht spezielles Privatrecht Baurecht

BGB HGB Umweltrecht

GmbHG Kartellrecht

JArbSchG Steuerrecht

BBiG Sozialrecht

ArbZG …

… …

1.2 Rechtssubjekte

Stofftelegramm 

Rechtssubjekt ist, wer in der Lage ist, Träger von Rechten und Pflichten zu sein.

Rechtssubjekte

Natürliche Personen Juristische Personen

 ∙ Christina, fünf Jahre alt
 ∙ Helmut, 50 Jahre alt
 ∙ Wilfried, 17 Jahre alt
 ∙ …

öffentlichen Rechts privaten Rechts

 ∙ Landkreis Ravensburg
 ∙ Stadt Biberach
 ∙ …

 ∙ GmbH
 ∙ AG
 ∙ Genossenschaft
 ∙ …
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1.3 Rechtsobjekte

Stofftelegramm 

Rechtsobjekte sind Gegenstände, auf die sich ein Herrschaftsrecht (z. B. Besitz und Eigen-
tum) bezieht.

Sachen Rechte
körperlich – materiell nicht körperlich – immateriell

 ∙  bewegliche Sachen: Sachen, Waren etc., 
aber auch Tiere

 ∙  unbewegliche Sachen: Grundstücke, Häuser

z. B. Forderungen, Nutzungsrechte, Patente, 
Lizenzen, Stimmrechte

1.4 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

Stofftelegramm 

 ∙ Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein.
 ∙ Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, selbstständig Rechtsgeschäfte zu tätigen.

Lebensalter

Geburt bis 7. Jahr Vollendung 7. Lebensjahr bis  
18. Jahr

ab Vollendung 18. Jahr  
(Volljährigkeit)

Jeder Mensch ist ab Vollendung der Geburt rechtsfähig (§ 1 BGB).

geschäftsunfähig
§ 104 BGB

beschränkt geschäftsfähig
§ 106 BGB

voll geschäftsfähig
§ 2 BGB

 ∙  Alle Willenserklärungen 
sind nichtig.

 ∙  Sie können keine Rechtsge-
schäfte gültig abschließen.

Abschluss von Rechtsgeschäf-
ten i. d. R. nur mit Einwilligung 
des gesetzlichen Vertreters

Abschluss aller Arten von 
Rechtsgeschäften

Ende von Rechts- und Geschäftsfähigkeit
Die Rechtsfähigkeit endet mit dem Tod der natürlichen Person. Bei juristischen Personen 
endet sie durch Löschung des Registereintrags (z. B. Löschung des Vereins Muster e. V. aus 
dem Vereinsregister) oder durch staatlichen Hoheitsakt.

Die Geschäftsfähigkeit hängt vom Alter und vom geistigen Zustand ab (§ 104 Abs. 2 BGB), 
sie endet naturgemäß mit dem Tod oder wenn sich jemand dauerhaft im Zustand krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit befindet (vgl. § 104 Abs. 2 BGB).
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1.5 Besitz und Eigentum

Stofftelegramm 

 ∙ Besitzer ist, wer die tatsächliche Gewalt über eine Sache hat (§ 854 BGB).
 ∙ Eigentümer ist, wer die rechtliche Herrschaft über eine Sache hat (§ 903 BGB). 

Beispiel: Christina liest ein Buch, welches sie von Manfred geborgt hat. Christina ist Besitzerin 
des Buches und Manfred Eigentümer.

1.6 Rechtsgeschäfte

Stofftelegramm 

Willenserklärung (WE) = eine Äußerung mit dem Ziel, bewusst eine Rechtsfolge herbeizu-
führen → Rechtsgeschäft

Beispiel: Ida, 21 Jahre, schenkt ihrem Freund eine PlayStation.
Willenserklärung (von Ida) + Willenserklärung des Freundes (Annahme der PlayStation)  
= Rechtsgeschäft (Schenkung)

Eine Willenserklärung eines beschränkt Geschäftsfähigen ist unter gewissen Voraussetzun-
gen ebenfalls gültig, z. B. bei Zustimmung der Eltern oder Einkäufen mit dem Taschengeld.

Voraussetzungen einer Willenserklärung:
 ∙  Handlungswille: WE muss gewollt sein.  

Beispiel: Im Zustand der Bewusstlosigkeit ist keine WE möglich (§ 105 BGB).
 ∙  Erklärungswille: Die WE muss bewusst abgegeben werden.  

Beispiel: Ein Käufer möchte 19 Platten kaufen, spricht aber undeutlich ins Telefon und 
kauft 90 Platten (§§ 119, 120 BGB).

Mögliche Formen einer Willenserklärung:
 ∙  schriftlich oder mündlich → z. B. schriftlicher Vertrag oder Preisverhandlung und Kauf 

auf dem Wochenmarkt
 ∙ durch schlüssiges Handeln (aktiv) → z. B. Legen der Ware aufs Kassenband
 ∙  durch schlüssiges Handeln (Schweigen) → z. B. stillschweigende Verlängerung eines 

Handyvertrages
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Rechtsgeschäfte

Einseitige Rechtsgeschäfte Zwei- oder mehrseitige Rechtsgeschäfte

Willenserklärung von nur einer Person  
erforderlich

mehrere übereinstimmende Willenserklärungen 
erforderlich

Nicht empfangsbe-
dürftig

Empfangsbedürftig Einseitig verpflichtende  
Geschäfte

Mehrseitig verpflich-
tende Geschäfte

WE wird auch wirksam, 
ohne dass sie der ande-
ren Person zugeht.

WE wird erst wirksam 
durch Zugang bei der 
anderen Person.

Nur eine Person hat 
Verpflichtungen aus dem 
Geschäft.

Mehrere Personen ha-
ben Verpflichtungen 
aus dem Geschäft.

 ∙ Testament
 ∙  Auslobung eines  

Finderlohns

 ∙ Anfechtung 
 ∙ Kündigung 
 ∙ Mahnung

 ∙ Bürgschaft
 ∙  Schenkung (siehe 

Beispiel oben) 

 ∙ Mietvertrag
 ∙ Arbeitsvertrag
 ∙ Kaufvertrag
 ∙ …

1.7 Nichtigkeit und Anfechtung

Stofftelegramm 

Nichtigkeit = Unwirksamkeit (von Anfang an)
Anfechtung =  rückwirkende Beseitigung einer Willenserklärung → WE wird nichtig (§ 142 BGB)

Beispiel:  Eduard kauft im Zustand sehr starker Alkoholisierung das Auto des Barkeepers.
  → Das Rechtsgeschäft ist von Anfang an nichtig (§ 105 BGB).

Beispiel: Versprechen oder Verschreiben bei einer Bestellung
  → Der Kunde kann seine Bestellung anfechten (§ 119 BGB).

Gründe der Nichtigkeit

Geschäftsunfähigkeit (§ 105 Abs. 1 BGB) Christina, fünf Jahre, kauft eine CD.

W
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Bewusstlosigkeit (§ 105 Abs. 2 BGB) Ein bewusstloser oder sehr stark alkoholisierter 
Mensch kann keine WE abgeben.

Scheingeschäft (§ 117 BGB) Zum Schein (um Kosten zu sparen) wird der 
Kauf eines Grundstückes zu einem viel niedri-
geren Preis beurkundet, als tatsächlich bezahlt 
wird.

Scherzgeschäft (§ 118 BGB) In seiner Lieblingseisdiele sagt Peter voller 
 Begeisterung über das Eis: „Das Eis ist so gut,  
da kaufe ich gleich den ganzen Laden.“

Verstoß gegen Formvorschriften (§ 125 BGB) Kündigung eines Mitarbeiters per SMS

Verstoß gegen gesetzliche Verbote  
(§ 134 BGB)

Verkauf von verschreibungspflichtigen Medika-
menten bei eBay

sittenwidriges Rechtsgeschäft und  
Wucher (§ 138 BGB)

Gewährung eines Darlehens zu 90 % Zinsen pro 
Jahr
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Schwebend unwirksam
Vertrag eines beschränkt Geschäftsfähi-
gen (§ 108 BGB)

Franz, 16 Jahre, kauft sich einen neuen Laptop.
Erst durch die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters 
wird der Kaufvertrag gültig, ohne die Zustimmung bleibt 
er zunächst ungültig.

Gründe für die Anfechtung

Erklärungsirrtum 
(§ 119 Abs. 1 BGB)

Bei der Bestellung im Katalog unterläuft dem Besteller ein Zah-
lendreher bei der Bestellnummer.
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.

Inhaltsirrtum 
(§ 119 BGB)

Karl aus Sachsen bestellt in einem Ulmer Gasthaus ein nor-
males Bier. Er erwartet, dass ihm ein Pils gebracht wird, der 
Ober serviert ihm aber eine Halbe (ein helles Bier anstelle eines 
herberen Pils).

Falsche Übermitt-
lung (§ 120 BGB)

Bei der Bestellung mittels Faxformular werden einige Bestell-
nummern nur undeutlich übertragen. Demnach wird andere 
Ware geliefert als erhofft.

Arglistige Täuschung 
(§ 123 BGB)

Bei eBay wird lediglich die Verpackung eines hochwertigen Lap-
tops versteigert. Beim flüchtigen Betrachten der Auktion kann 
man das aber nicht erkennen.

Widerrechtliche Dro-
hung (§ 123 BGB)

Ein vermeintlicher Parkplatzwächter deutet einem Autofahrer 
einen großen Schaden an, wenn dieser nicht für den Wach- 
service zahlen würde.

1.8 Verjährung

Stofftelegramm 

§ 214 BGB Wirkung der Verjährung
(1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. […]
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1.8.1 Verjährungsfristen

Dauer

ei
n 

Ja
hr Gewährleistungsfrist beim Verbrauchsgüterkauf für gebrauchte Sachen

Ansprüche aus Sachmängelhaftung verjähren nach einem Jahr, wenn nicht länger vereinbart 
(§ 476 Abs. 2 BGB).

zw
ei

 Ja
hr

e Gewährleistungsfrist beim Verbrauchsgüterkauf für neue Sachen (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB 
und § 476 Abs. 2 BGB)

Beginn mit Übergabe der Sache; Ansprüche können nach Ablauf der Frist nicht mehr geltend 
gemacht werden.

dr
ei

 Ja
hr

e

regelmäßige Verjährungsfrist (§ 195 BGB)

Sie beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. 

Beispiel: Der Kaufpreis für eine Ware ist am 25.08.2024 fällig. Der Anspruch auf Zahlung des 
Kaufpreises ist am 01.01.2028 (Beginn der Frist 31.12.2024 + 3 Jahre = 31.12.2027) verjährt.

Arglistig verschwiegene Mängel verjähren ebenfalls nach drei Jahren.

Beispiel: Der gekaufte Pkw hatte anstatt 45.000 km 80.000 km Laufleistung. Der Anspruch z. B. 
auf Kaufpreisminderung oder Rücktritt verjährt nach drei Jahren. Berechnung siehe oben.

fü
nf

 Ja
hr

e Gewährleistungsansprüche bei Bauwerken (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB)

Sie beginnt ab Übergabe des Werkes.

Beispiel: ein eventueller Schaden, den ein Dachdecker bei der Neueindeckung eines Daches 
verursacht hat oder der durch nichtsachgerechte Ausführung (des Werkes) verursacht wurde

ze
hn

 Ja
hr

e

Ansprüche auf Übertragung eines Rechtes an einem Grundstück oder Löschung eines 
Anspruches aus dem Grundbuch (§ 196 BGB)

Beginnt ab Fälligkeit des Anspruchs.

Beispiel: Beim Kauf eines Grundstückes wurde vereinbart, dass der alte Grundstückseigentümer 
ein fünfjähriges Wegerecht hat. Nach Ablauf der fünf Jahre muss dieses Recht aus dem Grund-
buch gelöscht werden. Der Anspruch auf Löschung verjährt demnach im 15. Jahr des Kaufes 
(zehn Jahre nach Fälligkeit). Vergisst der Eigentümer oder Rechteinhaber die Löschung, bleibt 
dieses Recht nach den zehn Jahren bestehen.

30
 Ja

hr
e

Schadenersatzansprüche aus Verletzung von Leben und Gesundheit (§ 199 Abs. 2 BGB)

im Grundbuch eingetragene Rechte (§ 438 Abs. 1 Nr.1 BGB)

Beispiel: Beim Kauf wurde vereinbart, dass das Grundstück frei von Rechtsmängeln übergeben 
wird. Im Grundbuch stellt sich heraus, dass ein Nießbrauch (unentgeltliches Nutzungsrecht) 
eines Alteigentümers im Grundbuch steht. Dieser muss gelöscht werden. Der Anspruch auf 
Löschung verjährt nach 30 Jahren.

Ansprüche nach § 197 BGB: z. B. Rechte aus einer Zwangsvollstreckung; Rechte, die im Zuge 
eines Insolvenzverfahrens entstanden sind; …

Beginnt ab Fälligkeit des Anspruchs.
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1.8.2 Hemmung
Die Hemmung verlängert die Verjährungsfrist um die Dauer des Ergebnisses plus eine ge-
setzlich festgelegte Frist.

Beispiel: Der Schuldner und der Gläubiger verhandeln über die Höhe der Forderung. Wenn die 
Verhandlungen (plus drei Monate) abgeschlossen sind, läuft die Verjährung weiter, d. h., der 
Rest der Frist läuft noch entsprechend ab.

Gründe der Hemmung laut BGB

§ 203 BGB Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen
Beispiel: siehe oben

§ 204 BGB
Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung
Beispiel: Der Gläubiger erhebt Klage auf Zahlung des Kaufpreises. Für die Dauer des 
Rechtstreites plus sechs Monate ist die Verjährung gehemmt.

§ 205 BGB Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht
Beispiel: Der Schuldner darf eine Zahlpause einlegen.

§ 206 BGB

Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt
Beispiel: Dem Gläubiger war es unmöglich, innerhalb der letzten sechs Monate seine 
Ansprüche geltend zu machen, da er sich in einem Gebiet befunden hatte, in dem es 
eine starke Überschwemmung gab. (Er musste z. B. erst die Schäden an seinem Haus 
beseitigen.)

§ 207 BGB
Hemmung der Verjährung aus familiären und ähnlichen Gründen
Beispiel: Die Verjährung aus Ansprüchen, die Ehegatten gegeneinander haben, ist  
so lange gehemmt, wie die Ehe dauert.

§ 208 BGB Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbe-
stimmung (im Geschäftsleben nicht relevante Art der Hemmung)

1.8.3 Unterbrechung bzw. Neubeginn der Verjährung
Wenn der Schuldner seine Schuld anerkennt, z. B. durch Teilzahlung der Forderung, oder wenn 
der Gläubiger eine Vollstreckung beantragt, beginnt die Verjährungsfrist von Neuem (§ 212 BGB).

1.8.4 Ablauf der Verjährung
Leistet der Schuldner nach Ablauf der Verjährung, kann er das Geld nicht zurückfordern, auch 
wenn er eigentlich nicht mehr hätte zahlen müssen.

1.9 Zustandekommen von Verträgen

Stofftelegramm 

Vertrag: Rechtsgeschäft von mindestens zwei Vertragspartnern.

Zustandekommen: durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen – Antrag und Annah-
me. Es entsteht ein Anspruch auf Einhaltung aller mit dem Vertrag verbundenen Pflichten.
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1.10 Wichtige Vertragsarten

Stofftelegramm 

Vertragsart Gegenstand Beispiel(e)

Kaufvertrag
(§§ 433–479 BGB)

Der Verkäufer verpflichtet sich, dem Käufer 
die Sache zu übergeben und das Eigentum 
zu verschaffen. Der Käufer verpflichtet sich, 
den Kaufpreis zu zahlen.

Christina kauft im Buchhandel 
ein BGB. Nach Zahlung des 
Kaufpreises erhält sie das Buch 
und das Eigentum am Buch.

Mietvertrag
(§§ 535–580 BGB)

Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter 
während der Mietzeit die Sache zum 
Gebrauch zu überlassen. Der Mieter zahlt 
die Miete.

Christian mietet für 360,00 EUR 
im Monat seine erste Wohnung.
Henry mietet über das Wochen-
ende ein Cabrio für 120,00 EUR.

Pachtvertrag
(§§ 581–597 BGB)

Wie Mietvertrag; zusätzlich darf der Pächter 
die Früchte aus der Mietsache ziehen 
(Erträge).

Ida hat einen Kleingarten gepach-
tet und baut dort Gemüse an.
Henry pachtet einen Imbiss-
wagen, um dort Würstchen zu 
verkaufen.

Werkvertrag
(§§ 631–649 BGB)

Der Unternehmer verpflichtet sich, das 
Werk zu erstellen. Der Besteller verpflichtet 
sich, den vereinbarten Preis zu zahlen.

Der Erfolg ist geschuldet.

Ida lässt in ihrem Garten für 
500,00 EUR einen Brunnen 
bohren.

Henry beauftragt einen Fliesen-
leger, sein Bad neu zu fliesen.

Werklieferungsver-
trag
(§ 650 BGB)

Zusätzlich zum Werkvertrag wird eine be-
wegliche Sache hergestellt oder verkauft.

Henry beauftragt den Fliesenle-
ger, ihm zusätzlich zum Fliesen-
legen passende Badmöbel zu 
verkaufen.

Dienstvertrag
(§ 611 BGB)

Der Dienstgeber verpflichtet sich, die 
Dienste zu erbringen; der Dienstnehmer 
verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung 
zu zahlen.

Nur die Leistung ist geschuldet, nicht der 
Erfolg.

Christian lässt sich beim Steuer-
berater beraten.

Arbeitsvertrag
(§§ 611–630 BGB)

Der Arbeitnehmer schuldet dem Arbeitge-
ber eine vereinbarte Arbeitsleistung, der 
Arbeitgeber zahlt das vereinbarte Gehalt.

Die Arbeitszeit ist geschuldet.

Henry tritt seinen neuen 
Arbeitsplatz an, bei einer 
38-Stunden-Woche bekommt er 
3.800,00 EUR brutto.

Kreditvertrag
(§§ 488–515 BGB)

Der Darlehensgeber verpflichtet sich, 
dem Darlehensnehmer einen bestimmten 
Geldbetrag gegen Zins (i. d. R.) und Tilgung 
zu überlassen.

Ida nimmt für das neue Auto 
ein Privatdarlehen in Höhe von 
10.000,00 EUR auf. Sie zahlt 
das Darlehen vier Jahre lang in 
Raten zurück bei einem Zinssatz 
von 2 % p. a.
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Aufgaben

1. Wer ist eine natürliche Person, wer eine juristische Person? Ordnen Sie zu.
 a) Helmut, 54 Jahre alt

b) Müller GmbH
c) BMW AG
d) Anton, ein Jahr alt
e) Stadt Ulm

  f) Rechtsanwalt Herbert Korrekt
g)  Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement 

Ida Berger
h) Ravensburger AG
   i) Jurastudent Christian Schnell

2. Beurteilen Sie, wer Eigentümer und wer Besitzer ist.
 a) Ida leiht sich aus der Stadtbücherei „Holzer Stofftelegramme“ aus.
 b) Fred hat eben bei MediaMarkt einen neuen MP3-Player gekauft und zeigt diesen Ida.
 c) Herrn Mayer wird auf dem Wochenmarkt das Handy gestohlen.
 d) Herr Müller fährt den neuen Renault des Carsharing-Vereins „teilAuto Biberach/Riss e. V.“.
 e) Christine findet den Schlüssel von Oma Elfriede. 

3. Beurteilen Sie, ob eine Willenserklärung vorliegt.
 a) Herr Mayer legt seine Einkäufe auf das Kassenband im Supermarkt, um diese zu bezahlen.
 b) Der Junggeselle Christian macht nach zehn Bier der Barfrau einen Heiratsantrag.
 c) Andi bestellt ein Buch bei einem Onlineshop.
 d) Heinz steigt nach einer Party ins Taxi und bittet den Fahrer, ihn nach Hause zu fahren.
 e)  Oma Elfriede klickt versehentlich auf ein Werbebanner und hat wohl ein Abo für Klingel-

töne abgeschlossen.
 f)  Fred, 16 Jahre, unterschreibt gemeinsam mit seiner Mutter den Ausbildungsvertrag zum 

Kaufmann für Büromanagement.
 g) Christian (wieder nüchtern) schenkt der Barfrau Pralinen als Entschuldigung.
 h) Das Fitnessstudio Klug & Fitt verlängert seine Verträge automatisch nach einem Jahr.
 i) Die Werkzeug GmbH verschickt an ausgewählte Kunden ein Angebot.

4. In welcher Form liegen die Willenserklärungen in Aufgabe 3 vor?

5.  Begründen Sie, warum es sich bei einem Testament um eine einseitige, nicht empfangsbe-
dürfte Willenserklärung handelt.

6. Begründen Sie, warum eine Kündigung empfangsbedürftig ist, um wirksam zu werden.

7.  Warum braucht ein Arbeitsvertrag mindestens zwei übereinstimmende Willenserklärungen 
und welchen Inhalt haben diese üblicherweise?

8. Welche übereinstimmenden Willenserklärungen werden bei einem Kaufvertrag abgegeben?

9. Ordnen Sie zu: geschäftsunfähig – beschränkt geschäftsfähig – geschäftsfähig.

 

a)  die Zwillinge Linus und Britta, 12 Jahre alt
b) Waldi, der Hund von Frau Müller
c) Helmut, 54 Jahre alt, Rechtsanwalt
d) Auszubildende Ida Berger, 21 Jahre alt
e) Anton, ein Jahr alt

f) Frieda, sechs Jahre alt, Eisliebhaberin 
g) Auszubildender Winfried,17 Jahre alt
h)  Junggeselle Christian, 25 Jahre alt, 

sehr stark alkoholisiert  

10. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Anfechtung und Nichtigkeit.
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